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Vorwort

Die Innenstädte im Land Brandenburg müs-

sen als Orte des Wohnens, des Arbeitens, von

Versorgung, Freizeit und Kultur stabilisiert und

entwickelt werden. Die Stärkung der Innenstäd-

te steht außerdem für die Bewahrung von „Hei-

mat“ und „Identität“ und der Unverwechsel-

barkeit unseres baukulturellen Erbes. Starke

Innenstädte stehen auch für sparsamen

Ressourcenverbrauch und eine Stadt der kur-

zen Wege, in denen Mobilität der Menschen

nicht auf den privaten PKW angewiesen ist.

Im Rahmen der Stadterneuerung hat die Er-

haltung und Wiedernutzung der besonders auf-

wendig zu sanierenden, meist stadtbild-

prägenden denkmalwerten Einzelbauten in den

meisten Innenstädten eine hohe Priorität. Die

Städte haben verschiedene Ansätze zur Sa-

nierung dieser „dicken Brocken“ entwickelt

und teilweise bereits umgesetzt. Die Übertra-

gung erfolgreicher Ansätze von einer Stadt auf

die andere ist jedoch schwierig und setzt eine

tiefer gehende Befassung mit den jeweiligen

Problemen und Rahmenbedingungen voraus.

Das Ministerium für Infrastruktur und Raum-

ordnung hat die B.B.S.M. Brandenburgische

Beratungsgesellschaft für Stadterneuerung und

Modernisierung mbH beauftragt, die kommu-

nalen Strategien im Umgang mit leer stehen-

den Einzeldenkmalen und stadtbildprägenden

Gebäuden und deren Wiedernutzung in struk-

turierter Weise zu untersuchen. Eine verglei-

chende Bewertung der verschiedenen städti-

schen Vorgehensweisen und vertiefende Be-

trachtungen anhand konkreter Objekte und

spezieller Fragestellungen sind erfolgt. Die

Ergebnisse des Gutachtens wurden den Städ-

ten am 03.09.2008 im Rahmen einer Fachta-

gung vorgestellt und gemeinsam erörtert.

Das Gutachten war außerdem Grundlage für

die Erstellung einer Arbeitshilfe für die kom-

munale Praxis. Solche Arbeitshilfen haben

empfehlenden Charakter. Sie ergänzen die Re-

gelungen der Förderrichtlinien und der Zu-

wendungsbescheide der Städtebau- und

Wohnraumförderung und verdeutlichen damit,

dass Stadterneuerung nur erfolgreich sein

kann, wenn die Lösungsansätze auf die örtli-

chen Bedingungen zugeschnitten werden kön-

nen. Hierzu ermutige ich die kommunalen Ent-

scheidungsträger.

Ich bin zuversichtlich, dass diese Arbeitshilfe

den Städten nützliche Hinweise geben kann,

wie die vorhandenen eigenen Strategien wei-

ter entwickelt werden können, um die Ziele der

Stadterneuerung noch besser zu erreichen.

Reinhold Dellmann

Minister für Infrastruktur und Raumordnung des

Landes Brandenburg
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Einführung

Punktuell ist die Revitalisierung der historischen

Bausubstanz jedoch bisher gescheitert. In den

historischen Stadtkernen sind zahlreiche – teil-

weise unter Denkmalschutz stehende – Ein-

zelobjekte weiterhin von Leerstand und

baulichem Verfall gekennzeichnet, entwik-

keln sich immer mehr zu Störfaktoren und wer-

den von einheimischen Bürgern und auswärti-

gen Besuchern zunehmend als Ärgernis emp-

funden. Gleichzeitig besteht das Problem, dass

die negative Ausstrahlung der sanierungs-

bedürftigen Gebäude zu einer Abwertung der

Umgebung führt, die Attraktivität der Altstädte

beeinträchtigt und damit die Erfolge der Stadt-

erneuerung gefährdet.

Wesentliche Ursachen für die aktuelle Pro-

blemlage sind in folgenden Faktoren zu sehen:

1. Aufgrund des schlechten baulichen Zustands

der Gebäude sind die Kosten der Instand-

setzung und Modernisierung sehr hoch,

2. mit den gängigen Förderangeboten (insbe-

sondere Hüllenförderung) ist eine Wirtschaft-

lichkeit der Sanierung nicht darstellbar,

3. Eigen- und Fremdmittel zur Sanierung der

Gebäude können aufgrund der zu geringen

finanziellen Leistungsfähigkeit nicht oder

nicht in ausreichendem Umfang aufgebracht

werden.

Oft kommt hinzu, dass die Eigentümer wenig

Bauherrenerfahrung haben und die Risiken ei-

ner Altbausanierung, die zum Beispiel aus ver-

deckten Bauschäden und strengen Auflagen der

Denkmal- oder Aufsichtsbehörden resultieren,

für unkalkulierbar gehalten werden. Bei einigen

Objekten hat es zudem über viele Jahre unge-

klärte Eigentumsverhältnisse gegeben, so dass

der Zeitpunkt für eine wirtschaftlich günstige

Durchführung von Erhaltungs- und Baumaßnah-

men verpasst wurde.

Der Umfang und die Ausprägung der in diesem

Zusammenhang bestehenden Probleme sind

unterschiedlich und hängen insbesondere von

der Sanierungsstrategie der jeweiligen Kommu-

ne, der finanziellen Ausstattung der Gesamt-

maßnahme sowie der Akteurssituation und der

räumliche Lage der Kommune ab.

Die seit mehr als 15 Jahren laufende Unter-

stützung der Städte und Gemeinden im Rahmen

der Städtebauförderung hat entscheidend dazu

beigetragen, wertvolle historische Stadtkerne im

Land Brandenburg weitgehend zu sanieren und

städtebaulich zu einer neuen Blüte zu führen.

Das jahrzehntelang vernachlässigte baukulturelle

Erbe wurde nach 1990 in einem aufwendigen und

von partiellen Rückschlägen begleiteten Prozess

Schritt für Schritt in Wert gesetzt und neuen Nut-

zungen und Funktionen zugeführt. Heute sind

viele Altstadtbereiche in Brandenburg Kristal-

lisationspunkte des städtischen Lebens, wir-

ken identitätsstiftend für die ganze Stadt und er-

weisen sich zunehmend als Ziele des Städte-,

Rad- und Wassertourismus.
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Einführung

Wegen der Schwere und Komplexität der

Umsetzungsprobleme, aber auch wegen der

herausragenden städtebaulichen und/oder

denkmalpflegerischen Qualität vieler Objekte ist

in der Praxis zunehmend von den „Dicken

Brocken“ der Stadterneuerung die Rede.

Die Kommunen stehen vor der Aufgabe Ent-

scheidungskriterien zu finden, welche der in

Betracht kommenden Objekte unter Aufbietung

zusätzlicher Kräfte und gegebenenfalls unter

Bereitstellung von zusätzlichen Fördermitteln

trotz widriger Umstände eine „Rettung“ verdie-

nen und welche Handlungsstrategien Erfolg

versprechen. Die Prioritätensetzung muss

sich auch in der Finanzierungsplanung der

Städte widerspiegeln, indem die Maßnahmen

in den Umsetzungsplan auf der Grundlage des

Integrierten Stadtentwicklungskonzeptes

(INSEK) eingeordnet werden.

Im Allgemeinen halten die Kommunen und

Sanierungsträger die Mobilisierung von Bau-

denkmalen und anderen wichtigen Einzel-

gebäuden für eine vorrangige Aufgabe der Stadt-

erneuerung, meist unabhängig von der

Eigentumsform der Gebäude. Viele Kommunen

haben jedoch auch die Einschätzung, dass sich

die wesentlichen Hemmnisse auf Sachverhalte

beziehen, die durch kommunales Handeln nicht

beeinflusst und verändert werden können.

In der Praxis haben dennoch zahlreiche Städte

und Gemeinden vielfältige Maßnahmen auspro-

biert und dabei Erfahrungen gesammelt, die

teilweise auf andere Kommunen übertragbar

sind.

Als erprobte Handlungsansätze können ins-

besondere gelten:

• Erarbeitung von objektbezogenen Bestands-

analysen und Zielplanungen

• Verbesserung der städtebaulichen Situation

durch Erarbeitung und Umsetzung von

Blockkonzepten und/oder die Aufwertung des

öffentlichen Raums

• Erarbeitung von qualifizierten objektbe-

zogenen Förderangeboten

• verstärkte Nutzung der Fördermöglichkeiten

gemäß B.3.1 der Förderrichtlinie ’99 zur

Stadterneuerung sowie der „Spitzenfinan-

zierung“ und der Wohneigentumsförderung

(z. B. „Anschubfinanzierung“)

• Verlagerung von kommunalen und anderen

Einrichtungen in leer stehende Baudenkmä-

ler und andere stadtbildprägende Gebäude

• Erwerb von Problemobjekten und die Durch-

führung der Erneuerungsmaßnahmen durch

Kommunen, treuhänderische Sanierungs-

träger oder örtliche Wohnungsunternehmen

• Förderung von baulichen Sicherungs-

maßnahmen für einen mittelfristigen Zeitraum

• Initiierung von Zwischennutzungen

• Entwicklung von offensiven und innovativen

Marketingstrategien

Diese Arbeitshilfe soll erprobte und Erfolg ver-

sprechende Handlungsansätze anhand von

best-practice-Beispielen aus Branden-

burgischen Städten aufzeigen, zum Aufgrei-

fen von guten Ideen anregen und damit den

Kommunen sowie den Akteuren vor Ort Mut zum

aktiven eigenen Handeln machen.
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Viele Städte stehen vor dem Problem, dass in

den Sanierungsgebieten noch zahlreiche sanie-

rungsbedürftige Gebäude vorhanden sind und

mit den vorhandenen Ressourcen nicht alle er-

haltenswerten Objekte gefördert werden kön-

nen. Deshalb stehen die Kommunen vor der

Aufgabe, im Rahmen ihrer jeweiligen Sanie-

rungsstrategie Prioritäten festzulegen und bei

Bedarf ihre Ziele der Stadterneuerung neu aus-

zurichten.

Wenn eine Kommune keine fundierten Vorstel-

lungen hat, welche Objekte aus denkmalpfle-

gerischen, städtebaulichen oder funktionalen

Gründen besonders erhaltenswert sind, muss

sie entweder nach dem „Gießkannenprinzip“

vorgehen oder setzt Schwerpunkte, die sich bei

näherer fachlicher Betrachtung als falsch erwei-

sen können. Der Umfang und die Dauer der

Förderung sind begrenzt, so dass bei mangel-

hafter Klärung der Prioritäten die Gefahr besteht,

dass bis zum Abschluss der Gesamtmaß-

nahme wichtige Einzelvorhaben nicht umge-

setzt werden und danach wegen fehlender För-

dermöglichkeiten kaum Realisierungschancen

haben. Dies kann gravierende negative Auswir-

kungen für die weitere Stadtentwicklung haben

und würde berechtigte Fragen nach der Effizi-

enz des Fördermitteleinsatzes aufwerfen.

Eine qualifizierte Klärung der Prioritäten –

d.h. welche Objekte vorrangig und in der Regel

unter Einsatz von Fördermitteln saniert werden

sollen – ist eine fachlich anspruchsvolle Aufga-

be, deren Bewältigung ein breites Spektrum von

Informationen erfordert. Diese Informationen lie-

gen den Kommunen in der Regel nicht in der

erforderlichen Weise vor und müssen sorgfältig

erarbeitet werden. In der Praxis hat sich ein

systematisches Vorgehen bewährt, das von

drei Elementen bestimmt wird:

• enge Kooperation zwischen den Kommunal-

verwaltungen und den Denkmalbehörden

• Vorauswahl der Objekte auf Grundlage klar

definierter Entscheidungskriterien sowie vor-

handener Erkenntnisse und Informationen

• Erarbeitung von Grobchecks nach dem „Drei-

Stufen-Modell“ des Landesamtes für Bauen

und Verkehr für die im Rahmen der Voraus-

wahl bestimmten Objekte

Die Prozesssteuerung sollte in der Phase der

Bestimmung der Prioritäten durch eine Ar-

beitsgruppe erfolgen, die mindestens aus den

für die jeweilige Gesamtmaßnahme zuständi-

gen Mitarbeitern der Stadtverwaltungen, den

Denkmalbehörden (UDB und Gebietsreferent

des BLDAM) und – soweit vorhanden – den je-

weiligen Sanierungsträgern bzw. -beauftragten

besteht. Bei der Vorauswahl sind insbesonde-

re die Sanierungsbedürftigkeit, der Denkmal-

status, der Denkmalwert, die städtebauliche

Lage und Bedeutung der jeweiligen Objekte

sowie ggf. weitere Kriterien, die z.B. mit der

Nutzung oder der Eigentumsform zusammen-

hängen können, maßgeblich.

Die Zahl der im Rahmen der Vorauswahl zu be-

stimmenden prioritären Objekte sollte sich an

den finanziellen Rahmenbedingungen der

Gesamtmaßnahme orientieren. Hierfür ist eine

kritische Überprüfung der Sanierungspläne und

ggf. der Stadtumbaupläne durch die Kommu-

nen erforderlich: Die Höhe der insgesamt für

Strategische Ausrichtung - Bestimmung der Prioritäten
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die Sanierung von Gebäuden verfügbaren Förder-

mittel hängt davon ab, welche sonstigen unver-

zichtbaren Aufgaben der Stadterneuerung (bspw.

die Aufwertung der wichtigsten öffentlichen Räu-

me) in jedem Fall realisiert werden sollen.

Nach der Vorauswahl ist es erforderlich, Kon-

takt zu den Eigentümern der ausgewählten

Objekte herzustellen. Diese sind hinsichtlich

ihrer eigenen Absichten und Pläne zu befragen,

über die Überlegungen der Kommune, einen

Grobcheck zu beauftragen, zu informieren, und

um ihr Einverständnis sowie um Unterstützung

bei der Bearbeitung der Grobchecks (z. B. durch

Bereitstellung von Bestandsplänen und ande-

ren Unterlagen) zu bitten.

Die Erarbeitung von Grobchecks hat sich in

sehr vielen Fällen als wichtiges Instrument in-

nerhalb der Mobilisierungsstrategie erwiesen.

Mit dem „Drei-Stufen-Modell“ hat das LBV ein

Verfahren aufgezeigt, das für die Umsetzung

dieser Aufgabe ausgezeichnet geeignet ist.

Zur Bestimmung der Erneuerungsprioritäten und

der vorhabenbezogenen Sanierungsziele soll-

ten die Grobchecks mindestens folgende Be-

standteile enthalten:

• Beurteilung der Erhaltungswürdigkeit und

Sanierungsfähigkeit des Gebäudes,

• Entwicklung von bis zu drei Nutzungsvarian-

ten je Gebäude einschließlich Grobaufmaß,

überschlägiger Nutzflächenberechnung, fo-

tografischer Erfassung des Bestands, bau-

geschichtlicher Untersuchung und Entwurfs-

vorplanung,

• Darstellung der Bauschäden und Einschät-

zung der Baukosten je Nutzungsvariante,

• Darstellung der Fördermöglichkeiten unter

Berücksichtigung der Förderprogramme der

Städtebauförderung und der sozialen Wohn-

raumförderung,

• Empfehlungen zum weiteren Vorgehen.

Im Grundsatz kann die Förderung von Grob-

checks für alle Arten von Gebäuden sinnvoll sein,

die besonders sanierungswürdig sind. Es kön-

nen Wohngebäude und Nichtwohngebäude ein-

bezogen werden, private Gebäudebestände

ebenso wie kommunale Gebäude.

Die Grobchecks sollten von den Kommunen in

an Architektur- bzw. Ingenieursbüros oder an-

dere geeignete Dienstleister vergeben werden,

die über große Erfahrungen im Umgang mit

Baudenkmalen verfügen. Die Auswahl der Be-

arbeiter der Grobchecks sollte innerhalb des

Steuerungsgremiums erfolgen, also unter Ein-

beziehung der Denkmalpflege. Die Eigentümer

der Objekte sind ggf. an den Kosten der Grob-

checks zu beteiligen, wenn dies aufgrund der

Gesamtsituation in der jeweiligen Stadt durch-

setzbar erscheint.

Die Erarbeitung der Grobchecks kann bis zur

Höhe einer vom LBV festgelegten Kostenober-

grenze gefördert werden. Das o.g. Leistungs-

bild entspricht den Stufen 1 (Entwicklung von

Nutzungsvarianten) und 2 (Kostenschätzung je

Nutzungsvariante) des Drei-Stufen-Modells des

LBV, so dass im Rahmen der Förderung ein

Strategische Ausrichtung - Bestimmung der Prioritäten
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Betrag von derzeit bis zu 5.000 E für die Lei-

stungen zur Verfügung steht, wenn diese ex-

tern erbracht werden. Die Stufe 3 (Entwicklung

von Vermarktungsstrategien) ist zu diesem Zeit-

punkt noch nicht erforderlich.

In Abhängigkeit von der Zahl der Problemobjekte

kann sich die Erarbeitung der Grobchecks als

erheblicher Kostenfaktor darstellen. Wenn die

Kosten im Verhältnis zu den im Rahmen der

Gesamtmaßnahme zu erwartenden Fördermit-

teln unverhältnismäßig erscheinen, sollten bei

der Vorauswahl strengere Auswahlkriterien an-

gewendet werden, um einen überzogenen Pla-

nungsaufwand zu vermeiden. Die Kommunen

sollten jedoch nicht gänzlich auf Grobchecks

für Problemobjekte verzichten, weil diese für die

Entwicklung einer wirksamen Mobilisierungs-

strategie von großer Bedeutung sind.

Die Auswertung der Grobchecks ermöglicht eine

differenzierte Beurteilung der potenziellen

Sanierungsobjekte. Gebäude, die städtebau-

lich oder denkmalpflegerisch wichtig, aufgrund

ihrer ungünstigen Beschaffenheit oder des

schlechten Bauzustandes und der hohen Bau-

kosten aber nicht sanierungsfähig sind, kön-

nen identifiziert werden. Die Denkmalpflege

kann auf Grundlage der Grobchecks erkennen,

wie viel Originalsubstanz im Einzelfall erhalten

werden kann und wie die wirtschaftlichen Mög-

lichkeiten einer Sanierung einzuschätzen sind.

Wenn sich in der ersten Bearbeitungsstufe er-

weist, dass einzelne Gebäude nicht sanierungs-

fähig sind, sollte auf die weitere Bearbeitung

des Grobchecks verzichtet werden. In Abstim-

mung mit der Denkmalpflege sind stattdessen

Alternativstrategien zur Stärkung des Stadt-

erneuerungsprozesses als Ganzes zu entwik-

keln, z.B. Abriss und Neubebauung des Grund-

stücks in einer den Zielen des städtebaulichen

Denkmalschutzes entsprechenden Weise.

Die sanierungsfähigen Gebäude können nach

weitgehend einheitlichen Kriterien untereinan-

der verglichen werden. Dies erleichtert es we-

sentlich, den Nutzen und die Kosten der Sa-

nierung der einzelnen Objekte zu bestimmen

und eine Prioritätenreihenfolge innerhalb der

Gruppe der dringend sanierungsbedürftigen und

-fähigen Objekte festzulegen.

Die Beteiligung der Denkmalbehörden ermög-

licht es, das Einvernehmen zwischen den betei-

ligten Behörden frühzeitig herzustellen bzw. fach-

liche Konflikte zu erkennen und zu lösen. Dies

trägt wesentlich zur Vermeidung von späteren

Reibungsverlusten und zur zügigen Bearbeitung

von Genehmigungs- und Fördervorgängen bei.

In Fällen, in denen die Eigentümer der Erarbei-

tung von Grobchecks für ihre Gebäude nicht

zustimmen, sollte die Kommune auf den Ein-

satz dieses Instruments zunächst verzichten

und die Kommunikation mit den Eigentümern

intensivieren bzw. flankierend von rechtlichen

Instrumenten Gebrauch machen. Das Angebot,

Grobchecks zu beauftragen, sollte regelmäßig

erneuert werden, weil sich die Einstellung der

Eigentümer durch neue Erfahrungen und ande-

re Rahmenbedingungen verändern kann.

Die Erfahrungen zeigen, dass die wesentlichen

Aussagen der Grobchecks in der Regel für einen

Zeitraum von ca. fünf Jahren Bestand haben, weil

sich der Gebäudezustand sowie die Nutzungs-

und Fördermöglichkeiten innerhalb dieses Zeit-

raums meist nicht einschneidend verändern.

Strategische Ausrichtung - Bestimmung der Prioritäten
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Beispiel: Prioritätensetzung auf der Basis

von Grobchecks in Jüterbog

Im Sanierungsgebiet „Altstadt“ der Stadt Jüter-

bog befinden sich etwa 50 Gebäude, darunter

30 Einzeldenkmale, bei denen dringender

Sanierungsbedarf besteht, um die vorhandene

Bausubstanz erhalten zu können.

Die Stadt hatte bereits im Jahre 2003 für fünf

leer stehende Gebäude in kommunalem Eigen-

tum Grobchecks als Grundlage für die Vermark-

tung erstellen lassen. Vier dieser Gebäude

konnten inzwischen veräußert werden und sind

z.T. bereits saniert. Aufgrund des Erfolgs die-

ser Vorgehensweise entschied sich die Stadt

im Jahr 2007, für ca. 20 für leer stehende Ge-

bäude Grobchecks, jetzt Gebäudepässe ge-

nannt, erarbeiten zu lassen und dabei auch pri-

vate Grundstücke einzubeziehen.

Neben den positiven Erfahrungen mit dem In-

strument Grobcheck war dabei die Erkenntnis

ausschlaggebend, dass die im Rahmen der

Grobchecks erfolgende frühzeitige Abstimmung

mit der Denkmalpflege mögliche Konflikt-

potenziale bei der späteren Umsetzung der

Sanierung abbaut. In der Vergangenheit hatte

es sich als investitions- und vermarktungs-

hemmend erwiesen, dass bei den Gesprächen

mit potenziellen Investoren eine qualifizierte

Bauzustandserfassung und eine denkmalpfle-

gerische Bewertung des Bestandes fehlten.

Die Auswahl der zu untersuchenden Gebäude

erfolgte grundsätzlich sowohl nach ihrer städ-

tebaulichen Bedeutung innerhalb der Gesamt-

maßnahme als auch nach ihrer Wertigkeit un-

ter denkmalpflegerischen Gesichtspunkten und

wurde zwischen Stadtverwaltung und Denkmal-

pflege abgestimmt. Ein Schwerpunkt wurde auf

die im Bereich des Kulturquartiers Mönchen-

kirche gelegenen Leerstandsobjekte gelegt.

Während der Bearbeitungsphase finden Work-

shops unter Einbeziehung der Denkmalpflege

und der beauftragten Planer statt. Dabei wer-

den die objektbezogenen Ziele und konkrete

Nutzungs- und Planungsvorschläge abge-

stimmt, so dass spätere Verzögerungen in der

Umsetzungsphase aus denkmalpflegerischen

Gründen weitgehend ausgeschlossen werden

können.

Das Leistungsbild der Gebäudepässe orientiert

sich inhaltlich am Dreistufenmodell des LBV.

Die erarbeiteten Unterlagen werden für eine of-

fensive Vermarktungsstrategie genutzt, z.B.

uneingeschränkte Herausgabe der Gebäude-

pässe an Interessenten als CD.

Bei der Darstellung der Förderungsmöglich-

keiten werden grundsätzlich sowohl die Städ-

tebauförderung als auch die soziale Wohnraum-

förderung mit den Programmen zur inner-

städtischen Wohneigentumsbildung und der

Kombination von Wohnraum- und Städtebau-

förderung als Spitzenfinanzierung einbezogen.

Im Sanierungsplan sind die untersuchten Ob-

jekte mit höchster Priorität enthalten, sodass

Erwerber mit einer kurzfristigen Bereitstellung

von Fördermitteln rechnen können.

Strategische Ausrichtung - Bestimmung der Prioritäten
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Wenn hinreichend geklärt ist, welche Gebäude

die höchste Priorität haben, kommt es im näch-

sten Schritt darauf an, ein an den örtlichen

Gegebenheiten orientiertes Förderkonzept

für die Sanierung dieser Gebäude zu erarbei-

ten. Dieses ist in von mehreren Rahmenbedin-

gungen abhängig, insbesondere

• von den Zielen der Gesamtmaßnahme und

der Sanierungsstrategie,

• von der Nachfragesituation auf dem örtlichen

Wohnungs- und Immobilienmarkt,

• von den Perspektiven der Förderung der

Gesamtmaßnahme.

Für nicht erhaltbare Gebäude sind alternative

Lösungswege aufzuzeigen. Selbst in Gesamt-

maßnahmen des städtebaulichen Denkmalschut-

zes wird im Zuge der notwendigen Schwer-

punktsetzung in weniger exponierten Bereichen

kein kompletter Erhalt der alten Bausubstanz

möglich sein. Im Hinblick auf die Bewahrung der

historischen Gesamtstruktur sollte aber eine enge

Abstimmung mit den Denkmalbehörden erfolgen.

Entscheidungen der Städte und Gemeinden zu

Einzelobjekten sollten grundsätzlich von den

Sanierungszielen der Gesamtmaßnahme be-

stimmt werden. Diese sind nicht allein städte-

baulich-investiv definiert, sondern sollten funk-

tionale, soziale und wohnungswirtschaftliche

Gesichtspunkte einbeziehen. Auch wenn in der

Praxis viele Prozesse von den Kommunen nicht

umfassend gesteuert werden können, sollten

die Entwicklungsziele des Sanierungsgebiets

umfassend geklärt werden, ggf. im Rahmen von

Fortschreibungen, und als Richtschnur für die

Bearbeitung der Einzelfälle verbindlich sein.

Für die Definition von objektbezogenen

Sanierungszielen ist es für die Kommunen

u.a. sehr wichtig zu wissen, ob und in welchem

Umfang die Bildung von Wohneigentum im

Sanierungsgebiet angestrebt wird, wie viele

Mietwohnungen gebraucht werden, ob und in

welcher Größenordnung Miet- und Belegungs-

bindungen erforderlich sind, welche gewerbli-

chen Nutzungen unterstützt werden sollen oder

welche Gewerbemieten in welchen Lagen als

angemessen angesehen werden können.

Ebenso sollten sich die Kommunen über die

Perspektiven der kommunalen Liegen-

schaften im Klaren sein und unter dem Ge-

sichtspunkt der Innenstadtstärkung prüfen, ob

und ggf. welche öffentlichen Einrichtungen in

das Sanierungsgebiet verlegt werden könnten

und welche kommunalen bzw. privaten Gebäu-

de als Standorte in Betracht kommen. Bei der

Erarbeitung der Grobchecks sollten evtl.

Nutzungsabsichten bereits berücksichtigt wer-

den. Aufgrund der Ergebnisse der Grobchecks

können die Kommunen qualifiziert erkennen,

welche Objekte sich für welche Nutzungen eig-

nen. Erfahrungsgemäß sind z.B. kleine Gebäu-

de in guten Lagen und mit ausreichend großen

Freiflächen für die Bildung von Wohneigentum

geeignet, während größere Gebäude eher für

Mietwohnungen in Betracht kommen.

Die sich aus den Grobchecks ergebenden För-

derbedarfe sind mit der grundsätzlichen

Förderstrategie der jeweiligen Kommune ab-

zugleichen. Bei den Problemobjekten ist in der

Regel eine Hüllenförderung nicht ausrei-

chend, sondern es bedarf einer umfassenden

Förderung gemäß B.3.1 der Förderrichtlinie

zur Stadterneuerung oder zumindest einer

„Spitzenfinanzierung“, d.h. einer Kombina-

tion von sozialer Wohnraumförderung und Städ-

tebauförderung. In beiden Varianten ist der Ein-

satz von Städtebaufördermitteln höher als bei

klassischen Hüllenförderungen.

Weil die Priorität bei kommunalen Vorhaben ge-

sehen wird, unterstützen viele Städte und Ge-

meinden die Sanierung privater Gebäude bis-

her maximal mit einer Hüllenförderung. Wenn

Integrierte Umsetzungs- und Förderungskonzepte
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es für die Mobilisierung von Objekten mit hoher

Priorität erforderlich ist, müssen auch diese

Kommunen künftig umfassende Förderungen für

private Gebäude zulassen, ihre Sanierungs-

strategie neu ausrichten und die Sanierungs-

pläne entsprechend anpassen.

Die Situation auf dem örtlichen Wohnungs-

markt bestimmt die Nachfrage nach Sanierungs-

objekten sowie die Miet- und Verkaufspreise für

sanierte Wohnungen. Dabei sind innerhalb des

Landes Brandenburg deutliche Unterschiede fest-

zustellen. Während im unmittelbaren Umfeld

Berlins Einzelbauherren und Bauträger an eini-

gen Standorten um die letzten Sanierungsobjekte

konkurrieren und für Miet- und Eigentumswoh-

nungen Spitzenpreise gezahlt werden, ist die

Nachfrage an Standorten im äußeren Entwick-

lungsraum meist sehr schwach und die Miet- und

Verkaufspreise sind so niedrig, dass sie weder

zu Investitionen noch zu Verkäufen motivieren.

Dementsprechend unterschiedlich ist die Be-

deutung der Förderprogramme. Während die

Fördermittel in „Boomstädten“ zurückhaltend

eingesetzt werden können und tendenziell der

städtebaulichen oder sozialen Modifizierung der

Investorenentscheidungen dienen, sind die

Fördermittel in den „schrumpfenden“ Städten

meist notwendig, um die Wirtschaftlichkeit von

Investitionen zu gewährleisten.

Dies macht deutlich, dass der Fördermittel-

bedarf je Objekt in den entwicklungsschwa-

chen Kommunen höher ist und wegen der Be-

grenzung des Fördermittelrahmens in der Regel

weniger Maßnahmen im Rahmen der Städtebau-

förderung gefördert werden können, so dass der

sachgerechten Objektauswahl eine noch größe-

re Bedeutung zukommt.

Eine weitere entscheidende Rahmenbedingung

stellen die Förderungsperspektiven der Ge-

samtmaßnahme dar. Das Land teilt den Kommu-

nen im Rahmen eines (unverbindlichen) Orientie-

rungsrahmens mit, in welcher Größenordnung und

in welchem Zeitraum Bund-/Land-Mittel voraus-

sichtlich zur Verfügung gestellt werden sollen.

In den Sanierungs- oder Stadtumbauplänen stel-

len die Kommunen dar, für welche Einzelvorha-

ben die in Aussicht gestellten Mittel eingesetzt

werden sollen. Die in der Regel wichtigsten

Förderbereiche sind dabei die Aufwertung des

öffentlichen Raums und die Gebäudesanierung

(öffentliche und private Gebäude).

Der Abwägungsprozess, welche Einzelvorhaben

innerhalb des Zielrahmens berücksichtigt werden

sollen, ist komplex. Viele Städte und Gemeinden

neigen zunächst dazu, sich auf die unmittelbar

kommunalen Vorhaben zu konzentrieren, also auf

Straßen, Plätze, Grünflächen und öffentliche Ge-

bäude, zumal die Erfahrungen zeigen, dass öf-

fentliche Investitionen in diesem Bereich eine hohe

Anstoßwirkung haben und private Eigentümer zu

eigenen Investitionen veranlassen können.

Die vertiefte Befassung mit den Problemobjekten

und die Ergebnisse der Grobchecks werden zu

einer differenzierteren Einschätzung führen. Ins-

besondere die Erkenntnis, welche Objekte aus

bauhistorischen, städtebaulichen oder funktiona-

len Gründen höchste Priorität haben und wie hoch

der Förderbedarf für diese Objekte ist, kann eine

Neuausrichtung von Sanierungs- und Stadt-

umbauplänen erforderlich machen. Wenn der

Spielraum innerhalb der Gesamtmaßnahme ent-

sprechend gering ist, müssen die zu erwarten-

den Fördermittel ggf. auf wenige Objekte, die be-

Integrierte Umsetzungs- und Förderungskonzepte
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Integrierte Umsetzungs- und Förderungskonzepte

sondere Bedeutung für die Stadterneuerung ha-

ben, konzentriert und noch nicht realisierte Vor-

haben von geringerer Bedeutung zurückgestellt

werden.

Die Kommunen sollten die Sanierungs- und Stadt-

umbaupläne unter diesem Gesichtspunkt auf den

Prüfstand stellen und die Fördermittel auf die Pro-

blemfälle der Stadtsanierung konzentrieren, so-

weit dies für deren Erhaltung erforderlich ist –

selbst wenn eine derartige Umorientierung nicht

einfach ist und auf Widerstände stoßen kann.

Da die Städtebaufördermittel nach dem Subsi-

diaritätsprinzip einzusetzen sind, ist stets zu

prüfen, welche alternativen Finanzierungs-

und Fördermöglichkeiten bestehen. Dies wird

in der Praxis teilweise zu wenig beachtet, ob-

wohl die Nutzung anderer Fördermöglichkeiten

zu einer Entlastung der Städtebauförderung füh-

ren kann. Insbesondere die Möglichkeiten der

Wohneigentumsförderung und der sozia-

len Wohnraumförderung werden unter-

schätzt. Häufig spielen Vorbehalte eine Rolle,

weil diese Förderprogramme systembedingt

nicht von den Kommunen selbst ausgereicht

werden und die Kooperation mit anderen Insti-

tutionen erfordern, insbesondere mit der ILB.

Diese Programme wurden in den letzten Jahren

mehrfach modifiziert und noch stärker auf Maß-

nahmen in der Innenstadt ausgerichtet. Mit der

„Spitzenfinanzierung“ im Rahmen der Wohneigen-

tums- und der Mietwohnungsbauförderung bietet

das Land eine gute Möglichkeit an, schwierige

Problemobjekte zu mobilisieren, die Städtebau-

fördermittel auf einen unbedingt notwendigen

Umfang zu begrenzen und trotz veränderter

Schwerpunktsetzung Breiteneffekte bei der

Bestandssanierung zu erzielen. Im Rahmen ei-

ner integrierten Strategie können Synergieeffekte

mit anderen Maßnahmen, z.B. der Neubebauung

von Baulücken und Brachflächen sowie der Ver-

besserung des Wohnumfeldes erreicht werden.

Beispiel: Lange Straße 27 in Finsterwalde

- Spitzenfinanzierung -

Die Sanierung des architektonisch und städte-

baulich besonders wertvollen Einzeldenkmals

im Eigentum der kommunalen Wohnungs-

gesellschaft wurde im Rahmen einer Spitzen-

finanzierung gefördert, d.h. durch Kombination

von sozialer Wohnraumförderung gemäß

ModInst-Richtlinie und Städtebauförderung

(Hüllensanierung). Die förderfähigen Baukosten

lagen im Ergebnis bei ca. 455.000 E bzw. etwa

1.400 E/m², der Baukostenzuschuss bei ca.

126.000 E. Dieser Zuschuss fällt deutlich ge-

ringer aus als im Rahmen einer B.3.1-Förde-

rung. Im Rahmen der Vorprüfung war eine ge-

ringfügige Überschreitung der Förderobergrenze

ermittelt worden, der die beteiligten Institutio-

nen zustimmten - aufgrund günstiger Aus-

schreibungsergebnisse lag der abschließend

festgestellte Baukostenzuschuss unterhalb der

Förderobergrenze.

Beispiel: Initiative „Mein Haus in der Stadt“

in Neuruppin - Wohneigentumsförderung -

Die Stadt Neuruppin nutzt konsequent die neu-

en Finanzierungsmöglichkeiten, die im Rahmen

der Richtlinie zur Förderung von selbst genutz-

tem Wohneigentum in Innenstädten bestehen,

für die Vermarktung von unsanierten, überwie-

gend leerstehenden Gebäuden in kommunalem

Eigentum. Nach der Entwicklung einer entspre-

chenden Strategie wurde eine Initiative mit 10

Objekten  gestartet, von denen bereits 5 veräu-

ßert wurden. Diese gute Quote zeigt, dass es -

zumindest bei kleineren Gebäuden - Chancen

gibt, Selbstnutzer für innerstädtische Sanie-

rungsobjekte zu gewinnen. Grundlage des Er-

folgs sind „Dossiers“, in denen die erarbeiteten

Modernisierungskonzepte mit unterschiedlichen

Fördermöglichkeiten untersetzt sind (Kombina-

tion der Wohneigentumsförderung mit Städte-

bauförderung für Hüllensanierung, Ordnungs-

maßnahmen und kleinteilige Maßnahmen).
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Vermarktungsstrategien für Problemobjekte

Der Grundstücksmarkt für Sanierungsobjekte

ist im Land Brandenburg, mit Ausnahme weni-

ger Kommunen in räumlicher Nähe zur Metro-

pole Berlin wie z.B. der Stadt Potsdam, schwie-

rig. Trotz der sehr niedrigen Preise stoßen die

angebotenen Objekte auf eine sehr geringe oder

keine Nachfrage. Da es in allen Sanierungs-

gebieten Eigentümer gibt, die nicht selbst sa-

nieren können oder wollen, teilweise aber ver-

kaufsbereit sind, entwickelt sich der Aufbau

von objektübergreifenden Vermarktungs-

formen immer mehr zu einer Aufgabe des kom-

munalen Stadterneuerungsmanagements.

Das Mobilisierungsmanagement ist Aufga-

be der Kommunalverwaltungen, die sich in den

meisten Fällen durch die Beauftragung von

Sanierungsträgern und anderen Dienstleistern

verstärken. Angesichts der wachsenden Aufga-

ben muss die Mobilisierung von Problem-

objekten einen noch höheren Stellenwert ha-

ben als in der Vergangenheit. Dies sollte bei

der Steuerung und Verteilung der personellen

Ressourcen berücksichtigt werden.

Wenn in verbindlicher Weise geklärt ist, wel-

che Einzelvorhaben Priorität haben und welche

konkreten Fördermöglichkeiten bestehen, ist die

Fortführung der Gespräche mit den Eigentü-

mern, die bereits im Vorfeld der Grobchecks

begonnen wurden, der nächste Schritt. Es ist

zweckmäßig, den Eigentümern die Grobchecks

zur Verfügung zu stellen, diese bei Bedarf zu

erläutern, die Fördermöglichkeiten detailliert

zu besprechen und Handlungsalternativen, z.B.

einen Verkauf der Immobilie, aufzuzeigen.

Ergänzend sollte auf die Probleme hingewie-

sen werden, die voraussichtlich entstehen wür-

den, wenn es nicht in absehbarer Zeit zu Sa-

nierungsmaßnahmen käme. Die Kommune

kann z.B. die Eigentümerpflichten zur Siche-

rung der Bausubstanz ansprechen oder die

Möglichkeit eines ModInst-Gebotes erwähnen.

Ebenso kann der Hinweis, dass zum Abschluss

der Gesamtmaßnahme die Ausgleichsbeträge

auch für nicht sanierte Gebäude erhoben wer-

den, geeignet sein, den Eigentümern den

Handlungsbedarf zu verdeutlichen.

Ein einziges Gespräch mit den Eigentümern

wird in der Regel nicht ausreichen, die Vielzahl

der Aspekte erschöpfend zu erörtern. Es ist viel-

mehr ein Kommunikationsprozess einzuleiten,

der sich im Einzelfall über mehrere Jahre er-

strecken kann. Die meisten Eigentümer in den

Stadterneuerungsgebieten sind keine pro-

fessionellen Immobilienentwickler und haben

mit der Sanierung von Baudenkmalen und an-

deren Altstadtobjekten keine oder nur geringe

Erfahrungen. Entsprechend hoch ist der Bera-

tungs- und Unterstützungsbedarf durch die

Kommunen.
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Vermarktungsstrategien für Problemobjekte

Im Mittelpunkt der Gespräche mit den Eigentü-

mern werden meist Fragen der Nutzung und

Vermarktung der Gebäude sowie der Finanzie-

rung der Sanierungsmaßnahmen stehen. Bei

komplizierten Eigentumssituationen, z.B. bei

Erbengemeinschaften, können auch Rechts-

probleme eine große Rolle spielen.

Trotz der meist knappen personellen Kapazitä-

ten der Kommunen ist eine intensive Eigen-

tümerberatung unverzichtbar. Stadtsanierung

ist kein Selbstläufer, gerade wenn es um

Problemimmobilien geht, und bedarf eines pro-

fessionellen Managements und eines hohen

personellen Einsatzes.

In den Gesprächen kann sich ergeben, dass

der oder die Eigentümer willens und in der Lage

sind, die Sanierung selbst durchzuführen. Dann

kommt es darauf an, zeitnah zu verbindlichen

Verabredungen zu kommen, das Objekt in ein

aktuelles Maßnahmen- und Durchführungs-

konzept einzustellen und die Eigentümer bei

der technischen und wirtschaftlichen Vorberei-

tung der Maßnahmen zu unterstützen.

In vielen Fällen ergeben die Gespräche jedoch,

dass die derzeitigen Eigentümer zur Sanierung

ihrer Gebäude nicht bereit oder nicht in der Lage

sind. In solchen Fällen müssen die Städte und

Gemeinden im Interesse einer erfolgreichen

Stadterneuerung anstreben, die möglichst kurz-

fristige Veräußerung der Immobilie an ei-

nen investitionsbereiten Erwerber zu errei-

chen.

Die Eigentümer können sich im Grundsatz

meist einen Verkauf ihrer Immobilien vorstellen,

häufig gibt es jedoch Diskrepanzen zwischen

den Kaufpreiserwartungen und den Preisen, die

auf dem Immobilienmarkt real zu erzielen sind.

Die Eigentümer tendieren in solchen Fällen

meist zum Abwarten und hoffen auf eine gün-

stige Entwicklung der Marktsituation.

Die Städte und Gemeinden haben keine unmit-

telbare Möglichkeit, einen Verkauf von Altstadt-

immobilien zu erzwingen. Sie können jedoch ihre

langjährigen Erfahrungen aus der Begleitung und

Steuerung von Sanierungsmaßnahmen an die

Eigentümer vermitteln und, insbesondere in Ge-

bieten mit klassischem Sanierungsverfahren,

über die Entwicklung der Verkaufspreise von

unsanierten Gebäuden, die Bedeutung der Ver-

kehrswerte und die Regelungen des Besonde-

ren Städtebaurechts in Fragen des Bodenver-

kehrs informieren. Dies kann wesentlich dazu

beitragen, überzogene Preisvorstellungen bei

den Eigentümern zu korrigieren. Erfahrungs-

gemäß wissen nach wie vor manche Eigentü-

mer über die besonderen bodenrechtlichen Re-

gelungen in Sanierungsgebieten nicht Bescheid.

Die Kommunen sollten dieses Thema daher re-

gelmäßig im Rahmen der gebietsbezogenen Öf-

fentlichkeitsarbeit aufgreifen.

Verkaufsbereite Eigentümer, die ihre Objekte

zu realistischen Preisen anbieten, sollten von

den Kommunen unterstützt werden. Viele Städ-

te und Gemeinden fördern bereits die Vermark-

tung von Altstadtimmobilien, z.B. durch Darstel-

lung der Verkaufsobjekte im Rahmen der städ-

tischen Internetauftritte, ebenso wie die Arbeits-

gemeinschaft „Städte mit historischen Stadt-

kernen“, deren Immobilienbörse sich im Auf-

bau befindet. Solche Unterstützungsleistungen
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Vermarktungsstrategien für Problemobjekte

sollten nicht auf kommunale Liegenschaften be-

grenzt werden, sondern private Objekte in Sa-

nierungsgebieten einbeziehen.

Der hohe Bekanntheitsgrad und das gute Mar-

keting der AG bieten zusätzliche Chancen, die

Aufmerksamkeit von Investoren zu gewinnen.

Die Mitgliedsstädte der AG sollten ihre auf den

lokalen Markt ausgerichteten Vermarktungs-

hilfen mit den Aktivitäten der AG verknüpfen und

die Möglichkeiten einer überregional wirkenden

Immobilienbörse konsequent nutzen.

Auch die Grobchecks können bei der Vermark-

tung von Sanierungsobjekten sehr nützlich sein.

Sie enthalten qualifizierte Informationen und Vor-

schläge zu Nutzungsmöglichkeiten, Baukosten

und Fördermöglichkeiten sowie zu städtebauli-

chen und denkmalpflegerischen Rahmenbedin-

gungen. Investoren sind an solchen Informatio-

nen sehr interessiert, weil sie für die Einschät-

zung des Investitionsrisikos wichtig sind. In

der Regel sind die entsprechenden Daten im

Vorfeld von Kaufentscheidungen nicht oder nur

mit viel Aufwand zu beschaffen. Wenn Grob-

checks vorhanden sind, können die derzeitigen

Eigentümer und die Kommunen die Unterlagen

und Informationen für Gespräche mit den Kauf-

interessenten verwenden und damit Vorteile bei

der Vermarktung erlangen.

In manchen Städten ist es sinnvoll, Vermark-

tungsaktionen für einen befristeten Zeitraum ge-

zielt auf bestimmte Segmente zu konzentrieren,

z.B. auf Objekte, die sich besonders gut für die

innerstädtische Eigentumsbildung eignen. Dieses

Vorgehen hat den Vorteil, dass die öffentliche Auf-

merksamkeit gezielt auf Themen gelenkt werden

kann, die der Kommune aktuell wichtig sind.

Das LBV sieht die Vermarktung der Immobilien

als Phase 3 der Erarbeitung von Grobchecks

an und ist bereit, die Förderung der in diesem

Zusammenhang anfallenden Kosten bis zu ei-

ner Höhe von 2.500 E zu bestätigen.

Vorteile bei der Vermarktung können sich ggf.

auch ergeben, wenn mehrere Grundstücke im

Paket angeboten werden und dadurch Möglich-

keiten zur städtebaulichen Neuordnung von

Quartieren eröffnet werden. Dies ist für Investo-

ren vor allem dann interessant, wenn die stadt-

räumliche Lage attraktiv ist und neben Bestands-

sanierungs- auch Neubaumaßnahmen durchge-

führt werden können. Durch „Mischkalkulationen“

und mengenbedingt günstigere Kostenstruktu-

ren können positive wirtschaftliche Effekte ent-

stehen, die die Sanierung von schwierigen Be-

standsgebäuden attraktiver machen. Gleichzei-

tig kann durch eine Neuordnung von Grundstük-

ken eine bessere Nutzbarkeit erzielt werden.

Die Initiative für derartige quartiersbezogene

Ansätze muss in der Regel von der kommuna-

len Ebene ausgehen, weil Einzeleigentümer auf

ihre jeweiligen Grundstücke fixiert sind und

selten über deren Grenzen hinaus planen.

Neben der Mobilisierung von Eigentümern und

Bürgern ist die Gewinnung und „Pflege“ von

Investoren von wesentlicher Bedeutung. So gibt

es nach wie vor in zahlreichen Kommunen re-

gelmäßig Anfragen von – häufig aus der Region

stammenden – Investoren, die sich nach

Sanierungsobjekten erkundigen. Die Städte und

Gemeinden sollten solche Anfragen nutzen, um

potenzielle Erwerber an verkaufswillige Eigentü-

mer zu vermitteln. Die Kommunen müssen Kauf-

interessenten deutlich machen, dass sie als Part-

ner der Stadterneuerung willkommen sind. Die

Kontakte zu potenziellen Investoren sollten über

einen längeren Zeitraum gepflegt werden, um bei

Bedarf die Interessenten auf konkrete Ver-

kaufsobjekte aufmerksam machen zu können.
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Vermarktungsstrategien für Problemobjekte

Beispiel: Grundstückspool der Stadt

Finsterwalde

Zur besseren Vermarktung von schwierigen

Sanierungsobjekten und bebaubaren Grund-

stücken im Sanierungsgebiet wurde von der

Stadt unter dem Titel „Wohnen in der Stadt“ ein

Grundstückspool initiiert. Ziel des Grundstücks-

pools ist es, zusätzliche Kaufinteressenten und

Investoren für Objekte im Sanierungsgebiet „In-

nenstadt“ zu gewinnen und damit die Übertra-

gung von Sanierungsobjekten an Eigentümer

zu erleichtern, die zur Durchführung der not-

wendigen Erneuerungsmaßnahmen in der Lage

sind.

Derzeit werden 24 Sanierungsobjekte und Bau-

lücken angeboten, von denen sich die meisten

im Eigentum der Wohnungsgesellschaft der

Stadt Finsterwalde mbH (WGF) und einige in

Privateigentum befinden. Die angebotenen Ob-

jekte haben aus Sicht der Stadt eine hohe

Sanierungspriorität. Die Objekte haben meist

eine Größe von mindestens 3 - 6 WE und sind

nach den Erfahrungen der Stadt damit für

Wohneigentumsmaßnahmen zu groß. Der

Grundstückspool ist somit eher auf den Miet-

wohnungsmarkt ausgerichtet.

Durch die Darstellung einer relativ großen Zahl

von Objekten nach einheitlich gestalteten

Einzeldossiers können sich Interessenten über

den Grundstückspool schnell und unkompliziert

einen Überblick über Umfang und Struktur des

Angebotes an Sanierungsobjekten in Finster-

walde verschaffen.

Die z.T. auf Grobchecks basierenden Grund-

stücksdossiers werden im Rahmen des

Internet-Auftritts der Stadt Finsterwalde darge-

stellt. Ergänzend gibt es gedruckte Mappen,

die an frequentierten Orten der Stadt ausliegen,

z.B. im Rathaus und bei der WGF. Dadurch

werden in Ergänzung zu den herkömmlichen

Vermarktungswegen zusätzliche Adressaten

erreicht. Die Beteiligung der Stadt Finsterwalde

am Grundstückspool, z.B. die Darstellung der

Objekte auf der offiziellen Homepage der Stadt,

unterstreicht die Seriosität des Angebotes und

kann bei potenziellen Käufern möglicherweise

Vertrauen wecken.

Im Rahmen der Sanierung ausgewählter Ge-

bäude hat die WGF mit Unterstützung der Stadt

Baustellenbesichtigungen durchgeführt, um

öffentlichkeitswirksam für die Sanierung wich-

tiger Gebäude zu werben. Dieser Ansatz soll

fortgesetzt und bei Gelegenheit auf Projekte

privater Eigentümer ausgedehnt werden.
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Weitere Instrumente zur Mobilisierung

In manchen Fällen entfalten Förderangebote,

Eigentümergespräche und Vermarktungshilfen

nicht die erhoffte Wirkung und die Bemühun-

gen um die Mobilisierung von wichtigen Objek-

ten scheitern. Die Ursachen sind insbesonde-

re handlungsunfähige bzw. -unwillige Eigentü-

mer oder fehlende Nutzungsmöglichkeiten für

die Gebäude.

Vor diesen Problemen dürfen die Kommunen

nicht kapitulieren, wenn die Stadterneuerung zu

einem erfolgreichen Abschluss gebracht wer-

den soll. Für die besonders schwierigen Fälle

mit Erhaltungspriorität stehen weitere Hand-

lungsoptionen offen, wenn die „weicheren“ In-

strumente nicht greifen. Prüfen sollten die Kom-

munen insbesondere, ob es sinnvoll ist

• Problemobjekte selbst zu erwerben oder kom-

munale Unternehmen für den Grunderwerb

in der Innenstadt zu gewinnen,

• kommunale Einrichtungen in Problem-

gebäude zu verlagern,

• Substanz sichernde Maßnahmen durchzu-

führen bzw. zu fördern,

• Anordnungen zur Bestandssicherung und

Gefahrenabwehr im Benehmen mit den zu-

ständigen Bauaufsichts- und Denkmal-

behörden zu initiieren,

• die Durchsetzung von finanziellen Ansprü-

chen gegenüber den Eigentümern zu forcie-

ren oder

• ModInst-Gebotegemäß § 177 BauGB vor-

zubereiten oder zu erlassen.

Wenn sich die bisherigen Eigentümer zum Ver-

kauf ihrer Objekte entschlossen haben und ei-

nen Verkaufspreis im Rahmen des Verkehrs-

wertes akzeptieren, sollten die Kommunen prü-

fen, ob sie wichtige Grundstücke selbst er-

werben und in das Sanierungstreuhandver-

mögen übernehmen wollen, ggf. im Sinn eines

Zwischenerwerbs. Der Grunderwerb ist förder-

fähig, wenn er der Umsetzung der Sanierungs-

ziele dient und erscheint vor allem sinnvoll, wenn

die Kommunen die Gebäude ggf. für Gemein-

bedarfszwecke nutzen wollen oder es aktuell

an anderen Kaufinteressenten mangelt. Die

Handlungsmöglichkeiten erhöhen sich und

insbesondere städtebauliche Ziele sind wesent-

lich einfacher durchzusetzen, wenn die Kommu-

nen nicht nur planen und steuern können, son-

dern zusätzlich über das Eigentum verfügen.

Beispiel: Kommunaler Zwischenerwerb

eines Objekts in Angermünde

Das  denkmalgeschützte Fachwerkhaus Berli-

ner Straße 2 stand seit 1994 leer. Das Objekt

wurde an eine nicht ortsansässige Eigentümer-

gemeinschaft veräußert, die jedoch nicht zu In-

vestitionen in den Lage war. In der Folge ver-

schlechterte sich der Bauzustand zusehends.

Die Bereitschaft der Kommune, das städtebau-

liche bedeutende Gebäude zu erwerben, die Er-

stellung eines Modernisierungsgutachtens so-

wie der Hinweis auf ein mögliches ModInst-

Gebot veranlassten die Eigentümer zum Ver-

kauf an die Stadt. Den zwischenzeitlichen

Eigentümerstatus nutzte die Kommune zur

Durchführung von grundstücksübergreifenden

Ordnungsmaßnahmen, wodurch die städtebau-

liche Sitaution deutlich verbessert wurde. Ein

auf Grundlage des Modernisierungsgutachtens

unterbreitetes B.3.1-Förderangebot ermöglich-

te den Verkauf an einen privaten Investor, der

das Risiko für die Sanierung des 2007 fertigge-

stellten Wohngebäudes übernahm.
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Weitere Instrumente zur Mobilisierung

Beispiel: Kommunaler Erwerb und Nutzung

in Treuenbrietzen

Das Fachwerkensemble Großstraße 1 prägt in

besonderer Weise die Eingangssituation zur Alt-

stadt. Das hochkarätiges Baudenkmal ist auf-

grund seiner Größe nahezu einmalig im Land

Brandenburg. Nachdem in den 1990er Jahren

ein privater Investor mit der Planung, das Ge-

bäude zu einem Tagungshotel umzubauen, ge-

scheitert war, konnte bis 2003 trotz guter För-

derangebote kein Erwerber gefunden werden.

In der Konsequenz entschloss sich die Stadt

Treuenbrietzen, den Fördermitteleinsatz zu er-

höhen und ein Modellvorhaben zur Verbesse-

rung der kommunalen Infrastruktur zu ent-

wickeln. Das Nutzungskonzept beinhaltet eine

Kindertagesstätte und die städtische Biblio-

thek, die beide von randstädtischen Standor-

ten ins Zentrum verlagert wurden, sowie eine

Senioreneinrichtung. Das Anfang 2008 fertig

gestellte Projekt dient damit der städtebauli-

chen Aufwertung und der Vitalisierung der Alt-

stadt.

Die Finanzierung der mit ca. 2.000 E/m² sehr

hohen Baukosten erfolgte aus Städtebauförder-

mitteln (als B.3.1-Maßnahme), einem Beitrag

der Deutschen Stiftung Denkmalschutz sowie

zusätzlichen Eigenmitteln der Stadt. Eine ana-

loge Förderung mit einer privaten Nutzung wäre

nicht vorstellbar gewesen.

Im Fall des Grunderwerbs sind die Kommunen

nicht „automatisch“ gezwungen, auch die er-

forderlichen Sanierungsbaumaßnahmen selbst

durchzuführen. So besteht die Möglichkeit,

dass eine Stadt lediglich als Zwischenerwer-

ber fungiert, Grobchecks - sofern noch nicht

vorliegend - beauftragt und ggf. erforderliche

Ordnungsmaßnahmen durchführt. Danach wer-

den die Grundstücke für die Durchführung der

baulichen Maßnahmen an Investoren veräußert,

möglichst auf Grundlage eines konkreten

Förderangebotes und einer verbindlichen

Sanierungsverpflichtung.

Wenn kommunale Nutzungen vorgesehen sind,

Investoren nicht zur Verfügung stehen oder die

Kommune die Handlungsfäden auch in der Pha-

se der Baudurchführung in der Hand behalten will,

kann sie die Baumaßnahmen in eigener Regie

durchführen. Bei Grundstücken im Treuhand-

vermögen können die Kosten gemäß A.7.5.3 der

Förderrichtlinie ́ 99 zur Stadterneuerung in vollem

Umfang über die Fördermittel finanziert werden.

Nach der Reprivatisierung, die außer bei Gemein-

bedarfsnutzung obligatorisch ist, fließen die

Veräußerungserlöse in das Treuhandvermögen.

In den letzten Jahren haben einige Städte im

Land Brandenburg Problemobjekte sanieren

können, indem öffentliche Einrichtungen in

diese Gebäude verlagert wurden. Dabei han-

delt es sich meist um Rathäuser, Verwaltungs-

sitze, Bibliotheken oder Kindertagesstätten.

Teilweise konnten auf diese Weise größere Ge-

bäude und Gebäudekomplexe revitalisiert wer-

den, für die eine andere Nutzungsmöglichkeit

schwer oder nicht zu finden gewesen wäre.

Wegen der Größe der Gebäude war der Förder-

mittelbedarf teilweise sehr erheblich. Parallel

wurden die Kommunen jedoch von teils hohen

Investitions- und Betriebskosten an anderen

Standorten entlastet, so dass die Auswirkungen

auf den Kommunalhaushalt eher positiv waren.
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Weitere Instrumente zur Mobilisierung

Die Konzentration von öffentlichen Einrich-

tungen in den Innenstädten trägt zu deren

funktionaler Stärkung bei und ist grundsätzlich

positiv zu bewerten. Die Städte sollten Möglich-

keiten und Nutzen der Verlagerung von Einrich-

tungen in die Innenstadt sorgfältig prüfen und

sich dabei nicht von vornherein auf bestimmte

Standorte festlegen. Die Überprüfung, welcher

Standort sich für welche Nutzung eignet, ist ein

zweiter Arbeitsschritt und sollte separat er-

folgen.

wünschenswert, scheitert jedoch oft an der

betrieblichen Lage der Unternehmen. Diese

haben in der Regel andere schwierige Aufga-

ben zu bewältigen, z. B. im Rahmen des Stadt-

umbaus und wollen sich nicht zusätzlich mit

Sanierungsobjekten belasten. Allerdings soll-

ten die Kommunen darauf bestehen, dass die

kommunalen Wohnungsunternehmen zumin-

dest die Sanierung ihrer eigenen Bestände in

den Sanierungsgebieten vorantreiben.

In manchen Fällen haben einzelne Gebäude

einen herausragenden baugeschichtlichen

Wert, sind jedoch wegen ungünstiger Gebäude-

strukturen, hoher Kosten und fehlender Nach-

frage unter den derzeitigen Bedingungen nicht

in Nutzung zu bringen. Um den Verlust der

Gebäude zu verhindern und künftige Nutzungs-

optionen offen zu halten, sollten die Kommu-

nen in solchen Fällen – in enger Abstimmung

mit den Denkmalschutzbehörden – Konzepte

zur nachhaltigen Substanzsicherung ent-

wickeln und diese großzügig fördern, wenn nö-

tig mit einem Fördersatz von 100%.

In der Regel sind umfassende Maßnahmen an

der Gebäudehülle erforderlich, die weitere Be-

einträchtigungen durch Witterung und Vanda-

lismus verhindern. Soweit es sich um private

Gebäude handelt, bedürfen die Maßnahmen

einer engen Abstimmung mit den Eigentümern.

Wenn es an der Mitwirkungsbereitschaft oder -

fähigkeit der Eigentümer fehlt und diese trotz

auskömmlicher Förderangebote weder ihre

Gebäude sanieren, noch wirkungsvolle Maß-

nahmen zur Substanzsicherung mittragen, noch

realistische Verkaufsverhandlungen führen und

evtl. auch nicht die Erarbeitung von Grobchecks

dulden, sollten sich die Kommunen auf die

Durchsetzung der allgemeinen gesetzlichen

Verpflichtungen der Eigentümer konzentrie-

ren und/oder den Einsatz der Instrumente des

Besonderen Städtebaurechts prüfen.

Statt der Kommune können auch kommunale

Wohnungsunternehmen als Käufer und In-

vestoren auftreten. Im Rahmen der Förderung

sind diese wie private Eigentümer zu behan-

deln, d.h. der Grunderwerb ist nicht förderfähig

und im Rahmen der Finanzierung der Baumaß-

nahmen ist ein Bauherrenanteil mindestens in

Höhe der rentierlichen Kosten aufzubringen.

Die Beteiligung der kommunalen Wohnungs-

unternehmen an der Stadterneuerung, auch als

Erwerber von Problemgrundstücken, ist wegen

der Steuerungsmöglichkeiten der Kommunen
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Weitere Instrumente zur Mobilisierung

Beispiel: Maßnahmen zur nachhaltigen

Substanzsicherung in Brandenburg a.d.H.

Das 1451 errichtete sog. „Gotische Haus“ in

der Ritterstraße 86 ist als herausragendes

Denkmal der spätgotischen Profanarchitektur

und aufgrund der städtebaulichen Situation von

besonderer Bedeutung für die Stadtsanierung.

Die Stadt Brandenburg an der Havel erwarb das

in einem sehr schlechten Bauzustand befindli-

che und abrissbedrohte Gebäude zu einem

symbolischen Kaufpreis.

Ursprünglich war eine öffentliche oder sozio-

kulturelle Nutzung vorgesehen, die jedoch am

Standort nicht realisierbar war. Da sich keine

konkrete Nutzungsmöglichkeit anbot und ein

weitgehender Verlust der Bausubstanz drohte,

führte die Stadt 2002-2004 umfassende

Sicherungsmaßnahmen an der Gebäudehülle

sowie eine Schwammsanierung durch. Nach

Durchführung dieser Maßnahmen ist davon

auszugehen, dass die Bausubstanz in diesem

Zustand weitere 20 Jahre erhalten werden kann

und das wichtige Kulturgut perspektivisch ge-

sichert ist.

Im Zusammenhang mit den Problemfällen der

Stadterneuerung spielen insbesondere Siche-

rungspflichten nach § 8 BbgDSchG und der

Bauordnung eine Rolle. Wenn die entsprechen-

den materiellen Voraussetzungen vorliegen, kön-

nen sich die Städte und Gemeinden bei den

unteren Denkmalschutzbehörden für Anordnun-

gen zur Sicherung der Bausubstanz einsetzen.

In einem aktuellen Urteil vom 30.06.2008 hat

das OVG Berlin-Brandenburg bestätigt, dass

Erhaltungsanordnungen für den Eigentümer

grundsätzlich zumutbar sind, sofern die kon-

kret angeordneten Sicherungsmaßnahmen ver-

hältnismäßig sind, d.h. die Gefährdung der

Bausubstanz mit den geringst möglichen Mit-

teln beenden. Ergänzend oder alternativ kön-

nen die unteren Bauaufsichtsbehörden, auch

aufgrund entsprechender Hinweise der Kommu-

nen, ggf. Anordnungen zur Beseitigung von

Gefahrenstellen treffen.

Die Umsetzung der Anordnungen ist mit Ko-

sten verbunden und baut einen Druck auf die

Eigentümer auf, der zur Überwindung einer pas-

siven Haltung manchmal notwendig ist.

Wenn die angeordneten Maßnahmen nicht

durchgeführt werden, sollten Ersatzvornahmen

durchgeführt werden. Dies führt zwar zu finan-

ziellen Belastungen für die zuständigen Behör-

den, ist aber notwendig, weil die Anordnungen

sonst von den Eigentümern nicht ernst genom-

men werden und unwirksam bleiben.

Im Rahmen von Ersatzvornahmen ggf. entstan-

dene Kosten sind von den Eigentümern zu er-

statten. Die Erfahrungen zeigen, dass dies häu-

fig nicht oder nicht innerhalb der Fristen ge-

schieht. Wie bei anderen finanziellen Ansprü-

chen, die öffentliche Einrichtungen gegenüber

den Eigentümern haben, sollten die Behörden

in solchen Situationen ihre finanziellen Forde-

rungen konsequent durchsetzen. Dies kann

im Ergebnis zu Zwangsmaßnahmen führen, bis

hin zur Versteigerung der Grundstücke.

Zwangsversteigerungen können im Einzelfall

eine Chance darstellen, finanzielle und rechtli-

che Probleme zu lösen und eine Übertragung

der Objekte an leistungsfähige Investoren ein-

zuleiten. Um möglichen Fehlentwicklungen vor-
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Beispiel: Durchsetzung finanzieller An-

sprüche in Angermünde

Bei mehreren Problemobjekten im Sanierungs-

gebiet sind die Eigentümer nicht handlungsfähig

oder -willig, d.h. sie investieren nicht, sind aber

auch nicht zu einer Veräußerung ihrer Immobilien

bereit. Dabei handelt es sich beispielsweise um

Objekte einer insolventen Immobilienfirma.

Durch eine Veränderung der Eigentumsver-

hältnisse können die Aussichten, investitionsfä-

hige Erwerber für die erforderlichen Sanierungs-

maßnahmen zu finden, wesentlich verbessert

werden. Zur Deckung von Zahlungsansprüchen

gegenüber den Eigentümern hat die Stadt in ei-

nigen Fällen Zwangsversteigerungsverfahren be-

antragt. Zum Teil sind bereits Kaufinteressenten

bekannt bzw. wird die Stadt mitbieten.

zubeugen, kann die Kommune bei den Zwangs-

versteigerungen selbst als Bieter auftreten und

ersteigerte Grundstücke in das Sanierungsver-

mögen einbringen. Die Erwerbskosten können

auch bei dieser Variante über die Städtebauför-

derung gedeckt bzw. zwischenfinanziert werden.

Die Stadt kann ein Zwangsversteigerungsver-

fahren einleiten, sofern Eigentümer auf öffentli-

che Forderungen etc. nicht reagieren. Sind die

Eigentümer auch durch das Amtsgericht nicht

erreichbar, kann die Stadt nach §§ 6 und 7 ZVG

(Gesetz über die Zwangsversteigerung und die

Zwangsverwaltung) einen Zustellungsvertreter

bestellen. Damit kann die Zwangsversteigerung

durchgeführt werden.

Neben den Denkmal- und den Bauaufsichtsbe-

hörden haben auch die Städte und Gemeinden

rechtliche Möglichkeiten, auf die Sanierung von

wichtigen Objekten hinzuwirken. Dabei kommen

vor allem Modernisierungs- und Instand-

setzungsgebote gemäß § 177 BauGB in

Betracht. Diese werden jedoch in der Praxis

selten angewendet, da das Verwaltungs-

verfahren aufwändig und für die Kommunen mit

Kosten und Risiken verbunden ist. Dennoch gibt

es in Einzelfällen positive Erfahrungen, indem

Kommunen ModInst-Gebote angedroht haben

und die Eigentümer dadurch – teilweise recht

schnell – zum Verkauf von Sanierungsobjekten

motivieren können.

Die Kommunen sollten die Anwendung der

Gebote des Besonderen Städtebaurechts nicht

von vornherein ausschließen. Zumindest die

Durchführung von Anhörungen und evtl. auch

die Einleitung des weiteren Verfahrens haben

sich wiederholt als erfolgreich erwiesen, auch

im Land Brandenburg.

Als ein zusätzliches Instrument könnten sich

in Zukunft Eigentümer- oder Standortgemein-

schaften auf Grundlage des Besonderen Städte-

baurechts (§ 171 f BauGB) entwickeln. Hierzu

liegen jedoch bislang kaum Praxiserfahrungen

vor und gegenwärtig bestehen im Land Branden-

burg keine landesrechtlichen Voraussetzungen

zur Anwendung der Regelungen.
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Innenstadtstärkung - flankierende Maßnahmen

Eine grundlegende Voraussetzung für die er-

folgreiche Mobilisierung von schwierigen und

kostenintensiven Sanierungsobjekten ist eine

konsequente Ausrichtung der kommuna-

len Stadtentwicklungspolitik auf die bau-

liche und funktionale Stärkung der Innen-

städte, insbesondere auf die innerstädtischen

Sanierungsgebiete. Es ist kaum möglich, pri-

vate Eigentümer und Investoren zu umfang-

reichen Investitionen in oft „komplizierten“

Innenstadtsituationen zu motivieren, wenn die

Kommunen ihre eigenen Ressourcen und

Möglichkeiten nicht auf die Innenstädte kon-

zentrieren und damit die Wirksamkeit und

Nachhaltigkeit ihrer Stadterneuerungs-

maßnahmen sichern.

In diesem Sinne sind die Kommunen aufgefor-

dert, durch ein breit angelegtes Handeln gün-

stige Rahmenbedingungen für Investitio-

nen in den Immobilienbestand in Altstädten zu

schaffen. Die einzelnen Bausteine im Rahmen

dieser Strategie bilden nicht nur die Grundlage

für die weitere positive Entwicklung der Innen-

städte, sondern sind als flankierende Maß-

nahmen bzw. als grundsätzliche Vorausset-

zung für das Engagement von privaten Bauher-

ren zu verstehen:

• Bildung eines positiven Images für die Innen-

stadt

• funktionale Stärkung der Innenstädte z.B. in

den Bereichen Einzelhandel, Dienstleistung

und Verwaltung

• nachhaltige Aufwertung des öffentlichen

Raums

• Erneuerung und Anpassung der sozialen,

kulturellen und technischen Infrastruktur

• Verbesserung der städtebaulichen Situation

• Aufbau eines Mobilisierungsmanagements

für Altstadtimmobilien

Die Kommunen sollten die Aufwertung der In-

nenstadt konsequent in den Mittelpunkt der

Stadtentwicklung stellen und hierfür ein entspre-

chendes Leitbild entwickeln, etwa im Rah-

men eines Integrierten Stadtentwicklungs-

konzepts (INSEK). Das Leitbild sollte jedoch

nicht nur Grundlage für das Handeln der Ver-

waltung und als Richtschnur für die Kommu-

nalpolitik dienen, sondern in der Bevölkerung

positiv verankert werden. Ziel ist es, dass die

Innenstädte im Vergleich der Stadtquartiere von

der großen Mehrheit der Bürger als besonders

attraktive Standorte zum Wohnen, Arbeiten und

Leben angesehen werden.
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Innenstadtstärkung - flankierende Maßnahmen

Dies ist längst noch nicht überall der Fall und

zeigt, dass die Fortsetzung gezielter Auf-

wertungsstrategien und anderer Maßnahmen

zur Verbesserung des Images der Innen-

städte notwendig ist. Es gilt, die Bürger für das

Wohnen, Arbeiten, Einkaufen, Erleben und Ge-

nießen in der Innenstadt zu begeistern, dadurch

die Nachfrage, u.a. nach Wohn- und Gewerbe-

räumen, zu erhöhen und in der Folge Investo-

ren für die Innenstadt zu interessieren.

Die Ausrichtung der Stadtentwicklungspolitik auf

die Innenstädte erfordert eine klare Prioritäten-

setzung innerhalb des städtischen Gefüges,

auch im Hinblick auf die finanziellen Ressour-

cen. Die Kommunen müssen angesichts der

knappen Haushaltsmittel bzw. auch der Städte-

baufördermittel ihre strategischen Planungen

und Investitionsabsichten regelmäßig überprü-

fen. Dies kann durchaus mit Abstrichen für den

Ressourceneinsatz außerhalb der Innenstäd-

te, z.B. in Gebieten des industriellen Wohnungs-

baus, verbunden sein. Es handelt sich um ei-

nen komplexen Entscheidungsprozess, der in

Einzelfällen mit kommunalpolitischen Konflik-

ten verbunden sein kann.

In vielen Fällen haben die Innenstädte in den

letzten Jahrzehnten erhebliche Funktions-

verluste hinnehmen müssen. So wurden z.B.

Einzelhandelsangebote, Verwaltungssitze, Bü-

roflächen und Freizeitstätten „vor den Toren der

Stadt“ angesiedelt, wodurch die Zentren an Ur-

banität, wirtschaftlicher Kraft und Attraktivität

verloren haben. Die Revitalisierung der Innen-

städte durch Schaffung neuer Angebote und

Verlagerung von Nutzungen ist nicht nur für die

gesamtstädtische Entwicklung von Vorteil, son-

dern stellt häufig eine Möglichkeit zur Aktivie-

rung leerstehender Gebäude und Freiflächen

dar.

Von wesentlicher Bedeutung sind die Investi-

tionen in den öffentlichen Raum und in die

öffentliche Infrastruktur. Neben der Aufwer-

tung von Straßen, Plätzen und Grünanlagen ist

auch die Erneuerung der wichtigsten Infrastruk-

tureinrichtungen erforderlich (z.B. Schulen,

Kitas, Stadtverwaltungen, Kultureinrichtungen,

stadttechnische Infrastruktur). In den meisten

Städten hat sich klar gezeigt, dass die kom-

munalen Investitionen im Innenstadtbereich pri-

vate Folgeaktivitäten anstoßen.

Häufig reichen die Impulse aus, um eine frei-

finanzierte Sanierung der privaten Gebäude-

bestände zu erreichen – insbesondere bei

kleinteiligen Baustrukturen mit selbstgenutztem

Eigentum. Zum Teil sind zusätzliche Förde-

rangebote notwendig, um Privateigentümer zu

Investitionen anzuregen. Es ist jedoch ersicht-

lich, dass der Verzicht auf eine Aufwertung des

Umfelds mit einer Zurückhaltung beim privaten

Engagement verbunden ist.

Foto: aufgewerteter öffentlicher

Raum
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Auch bei der Planung der Maßnahmen im öf-

fentlichen Raum und bei der städtischen Infra-

struktur sollte eine stadträumliche bzw. objekt-

bezogene Prioritätensetzung erfolgen, damit die

Realisierung der wichtigsten Vorhaben im Rah-

men der jeweiligen Gesamtmaßnahmen gesi-

chert werden kann.

Die städtebauliche Verbesserung der oft sehr

engen und verdichteten Blockinnenbereiche ist

ein Thema, das von vielen Kommunen mit gro-

ßer Sorgfalt und guten Erfolgen verfolgt, teil-

weise aber auch vernachlässigt wird. Die Kom-

munen sollten sorgfältig prüfen, ob sich

Problemobjekte in bestimmten Quartieren häu-

fen und ob ungünstige städtebauliche Situatio-

nen dabei eine Rolle spielen.

Wenn dies der Fall ist, sollten teilräumliche

Konzepte erarbeitet werden, die z. B. die Neu-

ordnung von Grundstücken, den Rückbau von

Nebengebäuden oder die Schaffung von attrak-

tiven Freiflächen zum Ziel haben können. Die

Ergebnisse sollten mit den betroffenen Eigen-

tümern detailliert besprochen und Mitwirkungs-

und Fördermöglichkeiten, aber auch rechtliche

Verpflichtungen, aufgezeigt werden.

Das Engagement der Kommunen sollte sich

nicht nur auf die Investitionen in bauliche Maß-

nahmen beschränken. Die Vorbereitung und

Durchführung von Projekten in der Innenstadt –

insbesondere die Mobilisierung von stark

sanierungsbedürftigen Altstadtimmobilien –

kann mit einem erheblichen personellen Auf-

wand verbunden sein.

Die mit der Mobilisierung der Problemobjekte

verbundenen Aufgaben erfordern umfangreiche

und qualifizierte Managementleistungen. In den

meisten Fällen verstärken sich die Kommunal-

verwaltungen durch die Beauftragung von

Sanierungsträgern und anderen Dienstleistern.

Das Mobilisierungsmanagement wird ange-

sichts der großen Zahl von „Dicken Brocken“ in

vielen Städten in Zukunft einen noch höheren

Stellenwert haben, was bei der Steuerung und

Verteilung der personellen Ressourcen berück-

sichtigt werden sollte.
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Mobilisierungsstrategie - Ablaufschema
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Weiterführende Informationen
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